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RS OGH 1998/10/29 8Ob31/97k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1998

Norm

ABGB §328

SchG Art21

Rechtssatz

Die Vermutungswirkung des Besitzes gilt nur bei Inhaberschecks. Eine Bank, auch in Abwesenheit besonderer

Verdachtsmomente, ist beim Inkasso eines Orderschecks nicht in gutem Glauben, wenn der Einreicher sich weder

durch eine ununterbrochene Indossamentenkette legitimieren kann, noch seine Berechtigung auf andere Weise

dartut.
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